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L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

20/11 Grundbuch

Norm

AllgGAG 1930 §5 Abs2;

BauO OÖ 1976 §7 Abs1;

BauRallg;

B-VG Art7 Abs1;

Rechtssatz

Die Bewilligungsp?icht des § 7 Abs 1 OÖ BauO 1976 erfaßt jedenfalls reale Abschreibungen, Zuschreibungen,

Teilungen oder Vereinigungen, aber nicht bloße Veränderungen der Eigentumsverhältnisse von Punktgrundstücken,

die vollständig von im bücherlichen Fremdeigentum stehenden Grundstücken umgeben sind, die zwar

grundbuchsrechtlich auch einer "Abschreibung" bedürfen (um dem Erfordernis des § 5 Abs 2 AllgGAG zu entsprechen),

aber in denkmöglicher Weise auf die von der Baubehörde zu wahrende bauliche Ordnung keinen Ein?uß haben

hönnen.
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